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Lichsprotektor

Prag, dan 24. Juni 1943

in Böhmen und Mähren

Bito des S oo sfekcei

TRb.Nr. BdS - II B - 846/43 -

beim Reichsnediei

in Bohmén unb

Eing.: 29.JUNI 1943

An

a) die Herren Hauptabteilungs- und Abteilungsleiter

b) den Herrn Sefohlshaber der Crdnungspolizei.

nachrichtlich:

e) das Büro des Herrn Staatssekretärs

d) den Herrn Generalinspekteur der Verwaltung

Betrifft: Vcrcinheitlichung und Versinfachun, dw

-sny

weiswesens.

Anbei übcrceiche ich Ab schrift eines Senrei-

bens des Reichsführers-, und Chefs der Deutschen Poli-

zei im Reichsminists ium des Innern an dic Obegsen

Reichshehörden mit der Bitte um Kenntnisnahmd.el

Unter Hinweis auf Abschnitt I diéses Gehrei-

bens bitte ich, mir bis zum 26. Juli 1943 unter Ver

S  dSan s Sa

einfacher Ausfertigun. ein vollständiges Verzeichnis

sämtlicher im dortigen Diensthereich (Reichs- und Fro-

tektoratssckt•r), also auch bei nachgeordneten Dienst-

stellen zur Ausgabe gelangender amtlicher Auswaise l je-

der Art zu übcrmitteln und dem Verzeichnis je G de. zur

Zeit (Stichtag: 1. Juli 1943) verwendeten V•rdruekc der

sinzelnen Auswcisc beizufügen.

Weitere Vordrucke künncn im Bedarfsfall bei

meiner Dienststalle, App. O18, angefordert werdon.

Als amtliche Ausweisc sind nur solche mit dem

Licht ild des Inhabers versehene Personenausweise anzu-

Sehen, die von einer Bchörde im Rahmen ihrer Zustän-

digkeit ausgestellt oder zwar von Giner nichtamtlichen,

uber unter verantwortlicher, aus dem Ausweisc erkenn-

tarer Mitwirkung einer zustündigen Behörde ausgegeben

sind. Hicrher fallcn vor allem Dienstausweise aller

Art, Führerscheine, Jagdscheine, Waffenscheine, Auswei-
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se des Forstschutzes, des Luftschutzpersonals, nicht aber

Betriebsausweise, oinfache Hausausweise usw..

Soweit die Ausgabe solcher amtlicher Ausweise auf

Grund gesetzlicher Vorschirften erfolgt, bitte ich, mir

je 2 Abdruckc dieser Vorschriften beizuschliessen. Bei

Vowehriftun, die in Reichsgesetzblatt, im Reichsmini-

sterialblatt,Innere Verwaltung, im Verordnungsblatt des

Reichsprotektors oder in der Sammlung der Gesutze und Ver-

ordnungen verlautbart sind, genügt der übliche Hinweis

auf die Verlautbarungsdaten.

Schließlich bitte ich unter Bezugnahme auf Ab-

schnitt II des Schreibens des Reichsführers-i und Chefs

der Deutschen Polizoi im Reichsministerium des Inncin mei-

ne Ditnststelle bei der beabsichtigtcn Herausgabe neuer

amtlicner Ausveise vorner zu beteiligtn, danit ich dic

Stellungnahme des Reichsführers-i und Chefs der Deutschen

Pdlizei im Reichsministerium des Innorn herbeizuführen ven-

mag.

Im Auftrage:

gez. Dr. M å u r e r

Baglaubigt:

414O

Kanzleiangestellte.
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